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Hei

Michael Krenz

Wichelnförth 3

29393 Groß Oesingen
2!Νγ.Bearbeitet von

Frau Demedde

G!№ornDurchwah! (05371) 800.Me!n Ze!chen (Be! Antwort angeben)

19/124/03037

!hr Zeichen, Ihre Nachricht vom

6. Januar 2025368

Frelstellungsbeschelnigung zum Steuerabzug bei Baulelstungen gemäß § 48 Abs. 1 Satz 1
des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Name, Anschrift Herr Michael Krenz, Wichelnförth 3, 29393 Groß Oesingen

wird hiennit bescheinigt, dass der Empfönger der Baulelsftmg (Leistungsempfònger) von der Pflicht zum Steuer-
abzug nach § 48 Abs. 1 EStG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 01.02.2025 bis 31.01.2028.

Wichtiger Hinweis;

Diese Bescheinigung ist dem Leismngsempfônger Im Original auszuhändigen, wenn sie ftir bestimmte Baulelstungen
gilt. Ist die Bescheinigung flUr einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden. Das Original ist
mit Dienstsiegel und Sicherheitsnummer versehen.
Der Leistungsempfönger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistellungsbe-
schelnlgung Uber ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. Diese Prilfijng kann durch eine
Intemetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (www.bzst.de) erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundes-
zenfralamt for Steuern gespeichert und bei einer Intemetabfrage den Leistungsempfongem bekaimt gegeben.
Bestätigt das Bundeszenfralamt flir Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfonger eine Internetab-
frage nicht durchfilhren, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbescheinigung angegebenen
Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer Intemetabfrage beim Bundeszenfralamt for Steuern oder
einer Nachfrage beim Finanzamt begriindet für sich allein keine zur Haftung folirende grobe Fahrlässigkeit.
Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt for Zahlungen, die bis zum 31.01.2028 geleistet werden. Die
Aufrechnung (Vemechnung) des Lelsfongsempfongers mit Gegenanspfochen gegenüber dem Leistenden steht einer
Zahlung gleich.

Der Wlderruf.dleser Bescheinigung bleibt Vorbehalten.
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Überweisung an
Deutsche Bundesbank Fil. Hannover. IBAN DE63 2δω οαίο 0027 0015 03,
BIC MARKOEF1250

Spaiasse Cel!e4Slm¡Wol،sburg, !BAN ΟΕ71 26951311 0011 0099 58,
BIC N01ADE21GFW

Sprechzeiten
Auskunftsbereich: Mo. Di, Do
и- Fr8:M-12:M Uhr Do
13:00.17:00 Uhr

Dienstgebaude
Braunschweiger Straße 6-θ
38518 G٥orn

Telson

(05371)8ГО-0

E.Maìl: Poslstelte.a^f.niederMchsen.de

Nutzen Sie das elektronische Serviceange^t
Ihrer steuervenwaltung: www.elster.deط

Internet: www.lsln.niedersachsen.de
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Datenschutzhinweis

!nfomiatlonen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steue^ewaلtung und Uber Jhre Rechte nach der Datenschutz-

Grundverordnung sowie Uber Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem aل^gemelnen Jnfonnationsschrelben der
Fiทanzvenvaلttلng. Dieses Infoiationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten sie bei
Ihrem Finanzamt.

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten der Bediensteten der niedersachslschen Steuerverwaltung tarnen, Telefonnummern,
Anschriften, bearbeiterbezogene E-Mail-Adressen usw.) unterliegt gesetzlichen Bcschẩungen durch das Datenschutzrecht. Bitte beachten Sie

daher, dass eine Veröffentlichung dieser Bescheinigung - Ζ.Β. im Internet - ausdrücklich nur dann erlaubt ist, wenn Beschaftigtendaten in der
Veröffentlichung nicht enthalten sind.
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